
GeseE
zur Anderung dienst- und aöeitsrechtlicherVorschriften im Hochschulbereich

(HdavÄndG)

Vom 27. Oezember 2004

Der Bundestag hai das folgende Gesetz beschlossen: S 48 Dienstrechtliche Siellung der Juniorpro.
fessorinnen und Juniomrofessoren

SS48a
Artikel l bis 4ad (weqqefallen)".

Anaenrng b) Die Angaben zu den SS 52 bis 54 werden efolgt
des Hochschuhahmengeset:es gsfasst:

"S 52 iwessefallen)
Das HochschukahmengeseE in der Fassung der

Bekanntmachung vom 1 9. JanLrar 1 999 (BGBI. r 5, i 8), S 53 wjssen:'haftliche und künsflensche
arbta geändert durch das Gese? vom 28- August 2001 lvlitarbeit€rinnen und Mitaöeiter
(BGBI.1S.2298), wird wiefotgt geändert S 54 (weggefajlen)...

1. Die Inhartsübersicht wird wie forgi geändert 
c) De ̂ ng€bsen zu d€n ss 57b bb 57e weden wle

a) Die Ansaben zu den gS 4s bis 48d werden wi€ "Slri u"ot",unn"our",
folgt geiasst:

"s43 Diensüiche Au fgaben der Hochscnulleh- $ 57c Pdvatdienstvert/ag

rerinnen und Hochschullehrer 557d Wissenschaffliches PeGonal an For-

s 44 EinstellungsvorausseEungen für profes- scnungselnncnungen

sodnnen und Proiessoren $ 57e Studentische Hiltskftifte'.

S45 AJsschreibung von Stollsn für Hoch- d) Die Anqaben zu den 55 74 bis 75a werden wie
schullehrerinnenundHochschullehrer folgtgeiasst:

546 Dienstrechtliche Stellung der Professo- ,,S74 Bisheng€ Dionsve.hälinisse und Beru-
rinnsn und Professoren fungsvereinbarungen

S47 EinstellungsvoraussetzungenfürJunioF SS75,
protessodnnenundJuniorprofessoron 75a (weggetullen)".



2. S 37 Abs, 1 wird wie folgl geändert:

al ln Sarz 2 werclen nach ctem Wort 'Milgliedergrup-
pen" die Wörter ,und innerhalb der Mitglieder_
gruppen" einge{ügt.

b) SaE 3 wird wie tolgt gefasst

,FÜr die Vertretling in den nach Nlitgliedergrup-
pen zusammengesezten Gremien bilden die
itochscnullehre nnen und Hochschtilehrer' d|e
akädemischen Mitarbeiterinnen und Mitaöeiter'
die Studiereflclen und die sonstigefl Miiarbeitenn-
nen und Mltarbeiter grundsäElich je eine Gruppe;
alle Mitgliedeqdppen milss6n vertreten sein und
wirken iach MäBgabe des saEes 2 grundsäUich
stimmbercchtigt an Entscheidungen mit "

c) Nach Sau 3 wird folgender Satz eingefilgt:

,,Das L'anciesrechi r€gelt die mitgliedschäf tsrecht-
iiche Stellung der sonstjgen an der Hoclrschule
tätigen Personen."

d) In dem bisherigen Sarz 4 werlen die Wörtet "die
Proiessoren' Jurch die wdder ,'die Hochschul_
lehrcdnnen und Hochschullehref und die Wörter
..von Proiessoren" durch die Wörter 'von Hoch-
schullehrednnen und Hochschull€hrern" erse?t'

3. S 42 Sa? 1 wid wie folgt gefasst:

,Das hauptberuflich üitlge wissenschafuiche und
i.i:n"tt"ri"ät" Peßonal der Hochschule b€steht
insbesondere aus d€n Hochschullehrerinnen uncl
Hochschüllehrern (PDfessorinnen und Professolen'
Juniororofessodnnen und JuniörpDlessoren)' den
wisse;sdhaftl,chen und künstterischen lüitatbeiterin-
nen und Mitaöeitern sowie den Lehrkrälten fi'lr be-
sondere Aufgaben."

4. S 43 wird wie folgt gefasst:

,s 43
Dienstliche Aufu aben der

Hochschullehrednnen und Hochschullehrer

Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrcr
nehmen die ihrer Hochschule jeweils obl'egenden
Aufoaben in Wissenschalt und Kunst, Forschung'
Le;e uncl Weiterbildung in ihren Fächern nach nähe-
rer Ausgestaltung ihres Dienstvefiältnisses selb-

ständigwahr'

5. Die SS zl4 und 45 werden wie iolgt geiassl:

"$ 44

EinstellungsvorausseEungen
fürProfessorinnenundProfessoren

Finstellunqsvo€ussezungen Ür Prolessorinnen
Lnd Prof€ssaren sind neben den allgemenen dienst
rechnichen vorausseEungen grundsätzlict

1 . ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

2- Pädagogische Eignung'

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher
Aöeii, die in der Regsl durch clie Oualität einer

Promotion nachgewiesen wrd, oder besondere
Belähigung zu künsilerischer Arbeit und

4. daniber hinaus je nach den Aniordedngen der
Stelle

a) aisäElichewjssenschaftlicheleistungefl,

b) zusätzliche künsilerische Leistungen oder

c) besondere Leistunqen bei der Anwendung
oder Entwicklunq wissenschaftllcher Erkennt_
nisse und Methoder in erner mehrj?ihrigen
berufllchen Praxis.

s45
Ausscheibung von Stellen fii'

l-Jochschullehrednnen und Hochschirllehrer

Di€ Stellen iiir Hochschulleh.ednnen und Hoch-
schullehrer sind öflentlich und im Regeliall int€maüo_
nal allszuschrciben. Das Landesrecht kann Alsnah-
men von der Ausschreibungspiicht vorsshen' insbe-
sondere wenn eine Junioprofessodn oder ein

Juniorprofessor alf eine Professur berufen werden '

soll."

DieSS 47 und 4a werden wielolqt qefasst:

"s 47

EinstellungsvorausseEungen f ilr
Juniorprofessofi nnen und JunioQrof essoren

Einstellungsvorauss€Eungen f ür Juniorprofesso_
nnen und Juniolprcfessoren sind neben den alqe-

meinen diensir€chllichen Voraussetamgen grund-

saElich

1 . ein abgeschlossenes Hochschulstudium'

2. pädagogische Eignung'

3. besondere Befähigung ar wissensEhaftlicher
Arbeit. die in der Rege{clurch oie he€usragende
Ouali;t 6iner Promotion nachgewiesen wird'

Soferr vor odel näch der Pron4otion ein€ B€"schäfti
ouno als wiss€nschaftliche Mitarbeitenn oder wls
ienJcirattticner tvtitarterrer erfolgt ist so en Promoti-
;ns- und Beschätligunssphase zus€mmen nicht

mehr als sechs Jahre im Bel€ich der Medlzn nicht
menr als neun Jahre betragen haben verlängerun-
oen nach € 57bAbs.4 SaE I Nr 1 Jßd 3 bis5 bleiben
iiaroei auner aetmcnt. S s7b Abs 2 saE 1 gilt enF

s48
Dienstrechtl'che Steltung der

Juniorprolessorinnen und Juniorprotessoren

{1) Für Juniorcfofessorinnen und Juniorprotesso_
ren ist ein zweiptrasiges Di€nstverhältnis vozuse_
hen, das insgesämt nicht mehr als sechs JahG be-
t€oen sort. aine Verlängerung ftir die 7w€ite Phase
sor-f erfolgen, w€nn die Juniorprofessorin oder der

Junio.p;tessor s|ch als Hochschurlehredn od€r
Hochs;hullehrer b€wähn hari ands€ntalls kafn das

Dienstverhälinis um bis zu einern Jahr vorl?rngert



(a Weden Juniorprofessorinnen uno Juniorpro-
iessoren zu Beamten auf Zeit emannt so gelten,
soweit dieses Gesets nichts anderes b€stimmt, die
Vorschriften iür Beamtinnen und Beamte aul
Lebenszeit entsprechend."

7. Die SS 48a bis 48d werden autgshoben.

8. ln S 49 wird die Angabe "P|oiessorcn, Hochschuldo-
zenten, Oberassistent€n, Obeingenieure sowie wis-
senschaftliche und künstledsche Assistenlen" d!rch
die Wö.te.,,Hochschullehrerinnen und Hochschui-
l€hrer sowie wissenschaftliche und künstlerische
lvlitarbeiterinnen und Mitarbeiief eßetzt und die
Wörter "für Beamte allgemein geltenden" gestichen.

9. S 50 wird wie folgi geänderr:

a) AbsaE 1 wid wie folgt geändert:

aa) In Sa? 1 wird die Angabe ,,Professoren,
Hochschuldozenien, Oberassistenten, Ober
ingenieure sowie wissenschaftliche und
künstlerische Assistenten' durch die Wörter
,,Hochschullehleinnen und Hochschullehre/'

bb) In Satz 3 wird das Wort "Professoren" durch
die Wörter "Hochschuilehrerinnen und Hoch-
schullehref ercetzt,

b) Absats 2 wird wie folgt gsänderl:

aa) In SaE 1 wird das Wort "Professoren" durch
die Wörter "Hochschuliehrerjnnen und Hoch-
schullehref erseizt.

bb) SaE 2 wird wie folgt gefasst:

"Abodnung und Versetzung in ein gleichwer-
tiges Amt an einer anderen Hochschule sind
auch ohne Zustimmung der Hochschullehre
rin oder des Hochschullehrers zulässig, wenn
die Hochschule oder die Hochschuleinrich-
tung, an der sie oder er tätig ist, aufqelöst
oder mit einer anderen llochschule zusam
mengeschlossen wird, oder wenn die Studi-
en- oder Fachdchtung, in der sie od€r ertatig
ist, ganz oder teilweise aufgeg€ben oder an
eins andere Hochschule ve egt wird; in die-
sen Fällen beschftinkt sich eine lvlivirkung
der aufnehmenden Hochschule oder Hoch-
schuleinrichtung bei der Einsiellung auf ein€
Anhörun9."

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,,(3) Soweit Hoohschuliehrerinnen und Hoch-
schullehrer oder wissenschaiüiche und künstlen-
sche lvlitaöeiterinnen und Mitarbeiter Beamtin
nen oder Beamte aufZeit sind, ist das DiensweF
hätnis, sofem dienstliche Gründe nicht enige-
genstehen, auf Antrag der Beamtin od6r des Be-
amten nach näherer Maßgabe des Landesrechts
zu verlängem, insbesondefe im Falle eines mul
ierschutzrechtlichen Beschäftigungsverbois, bei
Inanspruchnahme von Eliernzeä sowie bei Be-
unaubung oder Herabse?ung der Arbeiiszeit
wegen Betreuung oderPilege eines Kindes unter
18 Jahrcn oder €ines pnegebedürftigen sonstigen
Angehörigen.'

d) In Absatz 4 wid die Angabe ,,Professoren, Hoch
schuldozenren. Oberassrstenren, OberingenieJre
ode. für wissenschattliche und künstleische
Assistenten" durch die Wörter,Hochschullehre-
rinnen und Hochschlllehref ersetzt.

1 0. 5 52 wird aufgehoben.

1 1. 5 53 widweiolgt gefasst:

Wissenschaltliche und
künstlerische llitarbeiterinnen und ft/ita|beiter

(1) Wissenschaitliche lritaöeiterinnen und Mitar-
beiter sind die Bearntnnen, Beamten und Angestell-
ten, denen wissenschaftliche Diensüeistungen oblie-
g€n lm Bereich der lvlediln gehören zu den wiss€n-
schaftllchen Diensiieistungen auch Tätigkeitefi in der
K6nkenversorgung. In begijndelen Fäll€n kann wis
senschaftlichen lr,litarbeiterinnen und lrlitaöeitern,
auch die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben
in Forschunq und Lehre übertragen werden.

(2) Soweit befristet beschäftigien wissenschaitli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aufgaben
ibemagen we.de1. die auch der Voöer€itung sine.
Prorrotron oder de. Eöringung 1usäblicher wissen.
schaftlicher Leistungen iördedich sind, sol{ ,hnen im
Rahm€n ihrer Dienstauigaben ausreichend Gelegen-
heit zu eigener wissenschaftlicher Aöeit gegeben

(3) Einstellungsvoraussetzung iilr wissenschaft-
liche Mitarbeitefinnen und Mitanceiter ist neben den
allgemeinen dienstr€chtlichen VorausseEungen
grundsälzlich 6in abgeschlossenes Hochschulstudi-

(4) Die Absäae 1 und 2 geften für künstlerische
Miiarbeiterinnen und litarbeiterenhprechend."

12. S 54 wird auigehoben.

13. In S 56 wird das Wort "Professoren" durch die Wörter
"Hochschuliehrerinnen und Hochschullehre/' er-

I 4- Die S$ 57a bis 57f werden wie folgt geiasst:

"S 57a

B€f risiung von Aiceitsverträgen

(1) Filr den Abschluss von Arbeitsverträgen fiir
eine bestimmie Zeii (befristete Arbeitsveircige) mit
wissenschaftlichen und künstle schen Mitarbeiierin-
nen und Mitarbeitem sowie mit wissenschaftlichen
und künsrlerischen Hilfsk.äften gerten die SS 57b
und 57c. Von diesen Volschriften kann durchVerein-
barung nicht abgewichen werden. Durch Ta.ifve,img
kann für bestimmie Fachrichtungen und For-
schungsbereiche von den in S 57b vorgesehenen
Frisien abgewichen und die Anzahl der zulässigen
Verlängerungen befrisieter Arbeitsvertr.{ge festge-
legi werden. lm Gellungsbereich eines solchen Ta i-



vedrages können nicht taritgebundene Vedragspar_
teien dieAnwendung dertaiflichen Regelungen ver_
einbaren. Die arbeitsrechtlichen Vorschrilten und
crundsäee über beldstete Arbeäsverbäge und
d€ren Kündigung sind anzuwenden, soweit sie den
Vorschriften derSS 57b bis 57e nicht widersprechen.

{2) Unberühri bleibt das Recht der Hochschulen,
das in AbsaE 1 bezeichneie Personal auch in unbe-
ifisteten Adceäsvehähnissen zu beschäftigen.

s 57b
Befristungsdauer

(1) Die Befrisiurg von Arbeirsvedägen des n
5 57a Abs. 1 Satz 1 genannien Personals, das nicht
pfomovien ist, ist bis zu einer Dauer von sechs Jah-
ren 2ulässig. Nach abgeschlossener Promotion ist
eine Befristung bis zu einer Dauer von sechs Jahren,
im Bereich der M€dizin bis zu eaner Dauer von neun
Jahren zulässig; dle zulässige Befis'tungsdauer ver-
längert sich in dem Umhrg. :n dem Zeiten einer
beirist€ten Beschäftigung nach Satz 1 und PmmotF
onszeiten ohne Beschältigung nach Satz 1 zusam-
m€n weniger als sechs Jahre bet€gen haben. Ein
betrjsieter Abeitsvedrag nach den SäEen 1 und 2
mit einer wissenschaftlichen oder künsterischen
Hilkkafl kann biszu einer Dauer von insgesaml vier
Jah€n abgeschlossen werden. lnnehalb cier jew€ils
zulässigen Befnstungsdauer sind aLrch Verlüflgerun-
gen eines befristetenAbeitsvertrages möglich,

(a Alf die in Absatz 1 geregelte zulässige Beiris-
tungsdauer sind alie befristeten Arbeitsvehältnisse
mit mehrais einem Vierielder regelmäßigen Arbeiis-
zeit. die rnii erner deutschen Hochschule oder einer
Forschungsein chung irn Sinne des S 57d abge-
schlossen wurden, sowie entsorechende Bearnten-
verhältnisse aut Zeit und Pdvaidienstvert|äge nach
S 57c anzurechnen. Angerechnet werden auch be-
t stete Arbeitsverhältnisse, die nach anderen Rechis-
vorcchriften abgeschlossen wurden. Nacb Aus-
schöpfung der nach diesem Gesets zulässigen Be-
iristungsdauer kann die weit€re Beiristung eines
Arbeitsveddinisses nur nach MaBgabe des TeiEdi-
und Befristungsges€Eos gerechtfertiqlsejn.

(3) Im Aöeitsverirag ist anzugeben, ob die B€fris-
tung auf den Vorcchdften dieses Gesetzes beruht.
Fehlt diese Anqabe, kann die Befristung nicht auf
Vorschriften dieses Gesetzes gestützt weden. Die
Dauer der Befristung muss kalendemäßig b6timmt
oder bestimmbar sein"

(4) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeits-
vertrages nach Absatz 1 verlängeri sich im Einver
ständnis mii der Mharbeitern oder dem Miiaöeiter

1 . Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermaßigung
der r'trbeäszeit um mindest€ns ein Filnfiel der
regehi!ßigen Arbeitszeit, die für di€ Betreuung
oder Pllege eines Kindes unter 18 Jahren oder
eines pflegebedürftigen sonstigen Angehödgen
gewährt woden sind,

2. Zeite.r einer BeLj.laubunq für eine wissenschaftlF
che oder künstlerische Täligkeit oder eine äußeF

halb des Hocbschulbereichs oder im Ausland
durchgefijhrte wissenschaftliche, k:lnsile sche
oder ben.f liche Aus-, Fort- oderWeiierbildung,

3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Eltelnzeit
nach dem BundeseEiehungsgeldgesetz und Zei-
ten eines Beschäftigungsverbots nach den SS 3,
4, 6 und 8 des lvlutterschutz geselzes in dem Um-
lang, in dem eine Erwebstäfigkeit nicht eriolgt

4. Zeiten des Grundwehr- und Zvildbnsies und

5. Zeiten einer Frcisiellung im Umfang von mindes-
tens einem Fünftel der regelmä0igen Arbeiisze'i
zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Peßo-
naF oder Schweöehindeirenvenretung, von Auf-
qaben nach S 3 oder zur Ausübung eines mii dem
Arbeitsverhäknis /u vercinbarcnden Mandais.

Eine Verlängerung nach Satz 1 wird nicht auf die
nach Absatz 1 zuiässige Befristungsdauer angerech-
net. Sie dari in cten Fällen des SaEes 1 Nr. 1 , 2 und 5
die Dauer von jeweils zweiJahren nicht überschrei-

S 57c

Pnvatdienstvertrag

Für einen beiTisleten Arbeitsverirag, den ein Mit-
glied einer Hochschule, das Aufgaben se'ner Hoch-
schule selbsi:indig wahrnimmt zur UnterslrjErng
bei der Erfüllung dieser Aufgaben mit aus llitleln
Dritter vergütetern Peßonal im Sinne von S 57a
Abs. 1 SaE 1 abschließt, gelten die Vorschriften der
SS 57a,57b und 57e entsprechend.

s 57d

Wssenschaftliches
P€ßonal an Forschungseinrichtungen

Für den Abschluss befdsteter Arbeitsverträge mit
wissenschaftlichem Peßonal an staatlichen For-
schungseinrichtunqen sowie an überwiegend staat-
lich, an insttutionell übeMiegend staatlich oder auf
der Grundlage von Artikel 91b des Grundgeseizes
iinanzierten Forschungsein chtungen gelten die Vor-
schräten der SS 57a bis 57c und S57e ontsprechend.

S57e

. StudentischeHilfskräite

Die Befrislung von ArbeitsveAällnissen mit Hilts-
käften, die als Studierende an einer deutschen
Hochschule eingoschrieben sind, (studentische
HilfskrÄfte) ist bis zur Dauer von vier Jahren zulässig.
Die Beschäftigung als studentische Hilfskraft wird
nicht auf die zulässige Beiristungsdauer des S 57b

s 57t
Erstmalige Anwendung

(1) Die SS 57a bis 57e in der ab 31. Dezember
2004 geltenden Fassung sind a'.,f Arbeitsvertdge
anzuwenden, die seit dem 23. Februar 2002 abge-
schlossen wuden. Für vor dem 23. Februär2002 an
staatlichen und staallich anerkannten Hochschulen



sowie an Forschungseinrichtungen im Sinne des
S 57d abgeschlossene Arbeitsveriräge gelfen die
SS 57a bis 57e in der vor dem 23. Februar 2002 geF
tenden Fassung fort. SaE 2 gil! entsprechend fär
Arbeitsv€träge, diezwischen dem 27. Juli2004 und
dem 31. Dezember2004 abgeschlossen wurden.

(a Der Abschluss benisteier Aöejisvertäge nach
S s7bAbs. 1 Sa? 1 und 2 mit Personen, die bereits vor
d€ft 23. Februar 2002 in einem befisteten ArbeitsveF
hältnis zu einer Hochschrjb, einem Hochschulmn-
glied im Sinre von S 57c oder einer Foßcl"ungsein-
richtung im Sinne von S 57d sianden, ist auch nach
Ablaul der in S 57b Abs. 1 Satz 1 und 2 geregelten
jeweils zulässigen Befristungsdauer mit €iner Lauzeit
bis zum 29. Februar2008 zulässig. Satz 1 gilt entspre-
chend für Personen, di€ vor dem 23. Februa. 2002 in
einem Dienstverhältnis als wissenschaftlicher oder
Klnstledscher Assistent standen. S 57b Abs- 4 gilt

I 5. h S 72 Abs. 1 wird nach Satz 8 folgender Satz einge-
ftlgi:

.,hnehalb von zwei Jahen nach Inkrafttreten des
Geseuäs zur Anderung diens! und arbeilsrecht-
licher Vorcchriften im Hochschulbereich vom 27. De-
z€mber2004 {BGBI.lS.3a35) sind den voFchriften
des Artikels 1 dieses Gese?es entsprechende Lan-
desgesetze zu erlassen."

Artikel3

Anpassung des Gesetzes
über bef ristele ArbeitsverHge
mit Arzten in der Weiterbildung

S 1 Abs. 6 das Gesetzes über befdstete Arbeitsverträge
mit Aräen in der Weii€öiidung vom 15. Mai 1986 (BGBI.l
S. 742), das zuletz du.ch Artikel 12 des Geseees vom
30. November 2000 (mBl. I S. 1638) geändert worden
ist, wird wie folgt gefasst

"(6) Die Absäts€ 1 bis 5 gelten nicht, wenn derAöeits-
vertrag unter den Anwendungsb€rdch des Hochschul-
rahmshg€se?es in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Januar 1999 (BGBI. I S. 18), zuletzt g€:indert
durch Ariikel 1 des G€setzes vom 27. Dezemb€r 2004
(BGB|- | S. 3835),fä t."

Artikel4

Anpassung
des AbgeordnetengeseEes

S g des Abqeodnetengese?es in der Fassung der Be-
!.€nntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBI. I S. 326J,
das zuletzt durch Artikel 1 des Geseizes vom 21 . Dezem-
bef 2004 (BGBI. I S. 3590) geändert wordqn ist, wird wie
folgt gefasst:

"s9
Hochschullehrer

(1) Für di€ Rechtsstellung der in den Deutsch€n Bun-
destag gewählten Hochschullehrer im Sinne des S 42 des
Hochschulrahmengese?es nndet S 6 mit der MaBgabe
Anwendung, dass sie in ihrern bisherigen Amt an der gleF
chen Hochschul€ wiederverwendet werdsn müssen.

(2) Hochschullehrer können eine Tätigkeit in For-
schung und Lehre sowie die Betreuung von Dokoranden
und Habilitänden w?ihßnd der lritgliedschaft im Bundes-
tag wahmehmen. Die Vergütung fijr diese Tätigkei! ist
entsprechend den tatsächlich erbrachten Leistungen zu
bemess€n. Die Ve€iitung darf 25 vom Hundert der Bezü-
ge, die aus dem Dienstverhältnis als Hochschullehrer zu
zahlen wä.en, nicht übe.steigen. lm Ubdgen sind die für
Bund€sbeamte geltend€nVorschräten anzlwenden."

Artikel5

Arpassung
des Beardenrechtsrähmen gosalzes

Das B€amtenrechtsrahm€ngesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31. lvläz 1999 (BGBI. I
S. 654), zuletä geänderi durch Artikel 2 des GeseEes
vom 4. Novemb€r 2004 (BGBI. I S.2686), wird wie folgi
geändert

1. In der Inhalisübersicht wid die Angabe zu Kapitel I,
Abschnitt V 3. Titel wie folgt gefast:

"3. T.iel: Wissenschaftliches und
künsUerisches Personal
von Hochschulen.. . . . . . . . . . . . . .105 bis 1 14' .

16. Näch 5 73 wid folgender S 74 einqefiigt:

"$ 74

Bisherig€ Dienst-
verhätnisse und Berufungsvercinbarungen

(1) Die bei lnkafttret€n des jeweiligen nach $ 72
Abs, 1 Sa? I zu eiassenden LandesgeseEes vor-
'handenen wissenschaftlichen und krinsderischen
Assistentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen
und Oberassistenien, Obefingenieudnnen und Ober-
ingsnieure sowie Hochschuldozentinnen und Hoch-
schuldozent€n verbleiben in ihren bisherigen Dienst-
v€rhätnissen. lhre mitgliedschaftsrechtliche Stellung
bleibi unverändei.

(a Soweit Berufungsverejnbarungeh über die
personelle lnd sächliche Ausstattung der Professu-
ßn von Anderungen des 2. Abschnrtts des 3. Kapi-
tels betrDffen sind, sind sie unter angemessener
Bedcksichtigung der t€ideßeitiOen lnteressen der
neuen Rechtslage anzupassen."

artiket 2

Aufh€bung bisherigen Rechts

Das Gese? über befristete &beiisvertäge mii wissen-
schaftlichem P€rsonal an Forschungsoinrichtungen vom
14- Juni1985 (BGBI. l S. 1065, 1067) wird aufgehoben.



2. In S 4 Abs. 3 Safz 2 w'd die Angabe "Hochschuldo-
zenten, Oberassistenlen und Obedngenieure, wissen-
schaiuiche odor künstlerische Assistenten" durch die
Angabe "Juniorproiessoren sowie wissenschaftliche
und künstledsche Mitarbeiter" erset .

3. ln Kapitel l, Abschnitt V 3- Titel wird dis uberschrift
wie folgt gefasst:

,,3. nrel

Wssenschaftliches und
künstledsches Peßonal von Hochschulen"-

4. S 
'105 wird wie folgt gefasst:

"s 105

Für beamlete Professoren, Junjorproiessoren so_
wie wissenschaftliche und ktinstledsche lvlitarbeit€r
geiten die Vorschdften dieses G€s€?es, soweit nicht
das Hochschulrahmengese? etwas anderes be-

5. InS 125 Abs. 2 Satz 2 witd die Angabe,Hochschuldo-
zent, Oberassistent, Oberingenieür, wissenschaflli_
cher oder künstlerischer Assjstent" durch dje Angabe
,,Juniorprofessor, wissenschaillicher oder künstleri_
sch€a M-riaöeäef ' ersetä.

Atikel6

AnPassung
des gundesbeamtengeseEes

Das Bundesb€amt€ngeseEes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. März 1999 {BGBI. 1S.675),
zubrzt geänden durch Artikel 3 des Gesetzes vom
4- November 2004 (BGBI.1S.2686), wrd wie iolgt qean-
dert:

1. ln der Inhallsübercicht wird die Angabe zu Ab-
schnitt Vlla wie folgü gefasst:

.Abschnitt Vlla: Leäungs- sowie wissen-
schaftliches und
künstlerisches Personal
von Hochschulen . .  . . . . ' . .  176a"

2- Zu AbschniA Vlla wird die Ubeßchriit wie folgt ge-

,,Leitongs- sowiewissenschaftliches und
kÜnstlerisches Personal von Hochschulen".

3. S 176a wird wie folgi gefasst:

,,S 176a

(1) Die beamteten Leiter, di6 beamteten hauptb€-
ruflichen Mitglieder von Leitungsgremien sowie die
entsprechend $ 42 des Hochschulrahmengeserzes
zum wissenschaftllchen und künstledschen Personal
zählenden Beamten einer Hochschule, die nach Lff_
desrccht die Eigenschaft einer staatlich anefiannten
Hochschule ehalten hai und deren Personal im
Dienst des Bundes steht, sind unmätelbare Bundes-
beamte. Steht das Peßonal der Hochschule im Dienst

einer bundssunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder
Stitiung des öffentlichen Rechts, sind die in Satz 1
bezeichneten Beamtbfl mitt€ibare Bundesbeamle.

i2) Die beamteten Leiter und di6 beamteten haupt-
beruiichen [,lilglieder von Leiiungsgremien sowie die
beamteten Professorcn, l(lr die eine befristeie Täfig-
keit vorgesehen ist, weden fijl die Dauer von sechs
Jahren zu Beamten auf Zeit emanat- Für beamtete
Juniorprotessoren gjlt S 48 des Hochschukahmenge-
selzes snlsprechend. Für beamteteNochschuldozen-
i€n gelten die SS42 und 48d, lilr beamteie Oberassis-
tenten und Oberingenieu€ die S$ 42 und 48b und fiir
beamtete wissenschaltliche und künstledsche Assis-
tenien die SS 42 und 48 des Hochschulrähmengoset_
zes in der bis zjm 30. Dezember2oo4 geltenden Fas-
sung entsprechend.

i3) Für die atrf Zeit ernannten Beamten gelten clie
Vorschriften fllr Besmte auf Lebenszeit e.tsprcchend,
soweit geseElich nichts andercs bestimmt ist Sie
slnd mit Ablauf ihrer antszeit entlassen.

14) Die beamteten Leiter und die beamteten Mit- .
gtiedervon Leitungsgrehien, die in dieser Eigenschaft
zu B€a,mten auf zeii emannt sind, sind nach Abiauf
ihrer ersten Amtszeit verpflichtet, ihr bish€riges amt
unter erneuter Berufung in das Beamtenverhähis aui
Zeit weilezufiihrEn; kommen sie dieser vepnichtung
nicht nach, sind sie mit Ablauf der ersten Amtszeat
endassen. Abweicheno von AbsaP 3 SaE 2 tleren sie
nach Ablauf ihler Amtszeit oder mit Eneichen der
y',ltersgrenze in den Ruhestand, wenn sie eine Dienst-
zeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamten-
verhältnis mit Dienstbezügen oder in einem Dienstuer-
häinis als Beruissoldat zurückgelegt haben ocler aus
einem Beamtenverhäftnis auf Lebenszeit oder aus
einem Dienstverhälüis als Berufssoldat zu Beamten
auf zeia ernannt worden waren.

(5) Für die entspEchend 5 42 des Hochschulrah-
mengese?es zu[n wissenschalllichen und künstleri-
schen Personal einer Hochschule zählenden Bearnten
geäen die Voßchditen dieses GeseEes, soweii nichi
die entsprechend anzuwendenden Vorschriften der
SS 43 bis 50, 52 und 53 des Hochschulrahmenges€t-
zes etwas andees bestimmen; bei d€r Auflösung, der
Verschmelzung oder einer wesenilichen Anderung
des Aufbaues oder der Aufgaben von staatlich an-
erkannten Hochschulen des Bundes, deren Ausbil_
dungsgänge äusschließfich auf den öffentlichen
Dienst ausgerichlel sind, gilt füa beamtete Professo-
ren. Junio@rofessoren und Hochschtrldozenten,
deren Aufgabengebiet davon berührt wid, S 26 die-
ses GeseEes, wenn eine ilvem bishedgen Amt ent-
sprechende VeMendung nichi möglich ist."

Atikel T

Anpassung
der Erholungsurlauhverordnung

S 5 Abs. 7 Satz 1 der Erholunqsudaubsvercrdnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Novenb€r
2004 (BGBI. I S.2831) wird wie folgt gefasst



"Für Professorinnen und Professoren sowi€ Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren an Hochschulen und
fiir Lehrennnen und Lehrer an Bundeswehrfachschulen
wid der Anspruch auf Erholungsurlaub durch de vone-
sungs- oder untenichtsfi€i€ Zeit abgegolten."

' Artikel8

Rückkehr
zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 7 beruhenden Teile der EfiolungsuF
laubwerodnung können aufgrund der Ermächtigung des
S 89 Abs. 1 Satz 2 dss Bundesbeamtengeseuas durch
Rechtsveodnung geändert werden.

Artkel9
Neufassurlg

des Hochschul€hmengese?es

Das Bundesministerium für Bildunq und Forschung
kann den Wortlaut des Hochschulrahmeng€seLes in der
vom lnkafllreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung
im Bundeageset2blatt bekannt mach€n.

Anikel10
lnkratttr€ten

Dieses Gese? tfitt am Tag nach d€r Verkündung in
KrafL

Dle verfassungsnäßig€n Rechte des Bundesraies

Das vorstehende Gesetz wird hiermii ausgefedlgt Es
ist im Bundesges€Eblatt zü verkÜndefi

Berlin, den 27. Dezember 2004

D e r  B u n d e s P r ä s i d e n t
H o r s t  K ö h l e r

D e r  B u n d e s k a n z l e r
G e r h a r d  S c  h  r ö d  e r

D i e  B  u  n  d  e s m  i n i s t e r i n
f ü r  B i l d  u n  g  u n d  F o r s c h u n g

E .  B u l m a h n

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n
S c h i l Y


